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I. Allgemeine Bestimmungen 

 
 

§ 1 

Firma, Sitz und Geschäftsjahr 

 
(1) Die Aktiengesellschaft führt die Firma 
 

LPKF Laser & Electronics Aktiengesellschaft. 
 
(2) Sie hat ihren Sitz in Garbsen. 
 
(3) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
 
 

§ 2 

Gegenstand des Unternehmens 

 
(1) Gegenstand des Unternehmens sind die Entwicklung, Herstellung und der Vertrieb von 
Lasersystemen, Maschinen, elektronischen Bauteilen und Geräten sowie der dazugehörigen Soft-
ware. 
 
(2) Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, die geeignet sind, den 
Gesellschaftszweck zu fördern. Hierzu gehören auch die Errichtung von Zweigniederlassungen 
sowie der Erwerb und die Errichtung von anderen Unternehmen sowie die Beteiligung an 
solchen im In- und Ausland. Die Gesellschaft ist ferner berechtigt, ihren Betrieb ganz oder teilweise 
solchen Unternehmen zu überlassen. 
 
 

§ 3 

Bekanntmachungen 

 
(1) Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen durch Veröffentlichung im Bundesanzei-
ger, sofern nicht gesetzlich zwingende Vorschriften etwas anderes vorsehen. 
 
 
(2) Die Gesellschaft ist zur Übermittlung von Informationen an die Inhaber der Wertpapiere im 
Wege der Datenfernübertragung nach Maßgabe des § 30 b Abs. 3 WpHG berechtigt. 
 
(3) Die Übermittlung von Mitteilungen gemäß §§ 125 Abs. 2, 128 Abs. 1 AktG ist auf den Weg 
elektronischer Kommunikation beschränkt. Der Vorstand ist – ohne dass hierauf ein Anspruch be-
steht – berechtigt, diese Mitteilungen auch auf anderem Wege zu versenden. 
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II. Grundkapital und Aktien 

 
 

§ 4 

Grundkapital 

(1) Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt  
 
€ 22.269.588,00  
(in Worten: zweiundzwanzig Millionen zweihundertneunundsechzigtausendfünfhundert-
achtundachtzig Euro)  
 
und ist eingeteilt in 22.269.588 (in Worten: zweiundzwanzig Millionen zweihundertneunundsechzig-
tausendfünfhundert-achtundachtzig) Stückaktien. 
 
(2) Das Grundkapital in Höhe von DM 5.000.000,00 wird erbracht, indem die Gesellschafter 
der LPKF Laser & Electronics GmbH mit dem Sitz in Garbsen diese Gesellschaft formwechselnd 
nach den §§ 90 ff. UmwG in die Rechtsform der Aktiengesellschaft umgewandelt haben und das 
nach Abzug der Schulden verbleibende (freie) Vermögen der vorgenannten GmbH dem Grundka-
pital der AG sowie die von den Gesellschaftern jeweils übernommenen Aktien ihren Geschäftsan-
teilen am Vermögen der GmbH entsprechen. 
 
(3) Die Aktien werden als Inhaberstammaktien ausgegeben. 
 
(4) Bei Ausgabe neuer Aktien kann der Beginn der Gewinnbeteiligung abweichend von § 60 
Absatz 2 AktG festgesetzt werden. Die Form der Aktienurkunden, der Gewinnanteil- und Erneue-
rungsscheine setzt der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats fest. 
 
(5) Der Anspruch auf Einzelverbriefung der Aktien ist ausgeschlossen. Die Ausgabe von 
Sammelaktien ist zulässig. Der Vorstand ist ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats 
den weiteren Inhalt der Aktienrechte und die Bedingungen der Aktienausgaben festzulegen. 
 
(6) Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum 4. Juni 2019 mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats um bis zu insgesamt € 11.134.794,00 durch Ausgabe von bis zu insgesamt 
11.134.794 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlage ein-
malig oder mehrmals zu erhöhen (genehmigtes Kapital).  

Den Aktionären ist dabei grundsätzlich ein Bezugsrecht einzuräumen. Die Aktien können auch von 
einem oder mehreren durch den Vorstand bestimmten Kreditinstituten oder Unternehmen im Sin-
ne von § 186 Abs. 5 Satz 1 AktG mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären 
zum Bezug anzubieten (mittelbares Bezugsrecht).  

Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktio-
näre auszuschließen,  

―  um Spitzenbeträge vom Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen; 

―  wenn die neuen Aktien gegen Bareinlage ausgegeben werden und der Ausgabebetrag der 
neuen Aktien den Börsenpreis der bereits börsennotierten Aktien zum Zeitpunkt der endgültigen 
Festlegung des Ausgabebetrags nicht wesentlich unterschreitet. Die Anzahl der in dieser Weise 
unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegebenen Aktien darf insgesamt 10 % des Grundkapitals 
nicht überschreiten, und zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt der 
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Ausübung dieser Ermächtigung. Auf die Höchstgrenze von 10 % des Grundkapitals sind andere 
Aktien anzurechnen, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugs-
rechts in direkter oder entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben 
oder veräußert worden sind. Ebenfalls anzurechnen sind Aktien, die zur Bedienung von Options- 
und/oder Wandlungsrechten bzw. Wandlungspflichten aus Wandel- oder Optionsschuldverschrei-
bungen oder -genussrechten auszugeben sind, sofern diese Schuldverschreibungen oder Ge-
nussrechte während der Laufzeit dieser Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts in ent-
sprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben worden sind;  

―  wenn die Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage zum Zwecke des Erwerbs von Unterneh-
men, Unternehmensteilen, Beteiligungen an Unternehmen, sonstiger mit einem Akquisitionsvor-
haben in Zusammenhang stehender Vermögensgegenstände oder im Rahmen von Unterneh-
menszusammenschlüssen oder zum Zwecke des Erwerbs gewerblicher Schutzrechte einschließ-
lich Urheberrechte und Know-how oder von Rechten zur Nutzung solcher Rechte erfolgt; 

― soweit es erforderlich ist, um Inhabern bzw. Gläubigern von Options- und Wandelschuld-
verschreibungen bzw. -genussrechten mit Options- oder Wandlungsrechten bzw. Wandlungs-
pflichten, die von der Gesellschaft oder Gesellschaften ausgegeben wurden oder noch werden, an 
denen die Gesellschaft unmittelbar oder mittelbar mit Mehrheit beteiligt ist, ein Bezugsrecht auf 
neue Aktien in dem Umfang zu gewähren, wie es ihnen nach Ausübung der Options- oder Wand-
lungsrechte bzw. nach Erfüllung von Wandlungspflichten zustehen würde;  

―  wenn die neuen Aktien an Personen, die in einem Arbeitsverhältnis mit der Gesellschaft 
oder einem mit ihr verbundenen Unternehmen stehen, ausgegeben werden. Die Anzahl der in 
dieser Weise unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegebenen Aktien darf einen anteiligen Be-
trag am Grundkapital von insgesamt € 200.000,00 nicht überschreiten.  

Die Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre ist in jedem Fall insoweit be-
schränkt, als nach Ausübung der Ermächtigung die Summe der unter Ausschluss des Bezugs-
rechts der Aktionäre gegen Bar- und/oder Sacheinlage unter diesem genehmigten Kapital ausge-
gebenen Aktien insgesamt 10 % des Grundkapitals nicht überschreiten darf, und zwar weder im 
Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung. Auf die 
vorstehend genannte 10 %-Grenze werden angerechnet 

―  eigene Aktien, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung unter Ausschluss des Be-
zugsrechts veräußert werden, sowie 

―  neue Aktien, die aufgrund von während der Laufzeit dieser Ermächtigung unter Ausschluss 
des Bezugsrechts begebenen Wandel- oder Optionsschuldverschreibungen oder -genussrechten 
auszugeben sind.  

Der Vorstand ist ermächtigt, den Inhalt der Aktienrechte, die weiteren Einzelheiten der Kapitaler-
höhung sowie die Bedingungen der Aktienausgabe, insbesondere den Ausgabebetrag, mit Zu-
stimmung des Aufsichtsrats festzulegen.  

Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, nach Ausnutzung des genehmigten Kapitals oder Ablauf der Frist 
für die Ausnutzung des genehmigten Kapitals die Fassung der Satzung entsprechend anzupassen. 

 
 
§ 5 

Gerichtsstand 

 
Durch Zeichnung oder Erwerb von Aktien oder Zwischenscheinen unterwirft sich der Aktionär für 
alle Streitigkeiten mit der Gesellschaft oder Mitgliedern von Organen der Gesellschaft dem or-
dentlichen Gerichtsstand der Gesellschaft. 
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III. Verfassung und Verwaltung der Gesellschaft 

 
 

§ 6 

Organe 

 
Organe der Gesellschaft sind: 
 
 a) der Vorstand, 
 b) der Aufsichtsrat, 
 c) die Hauptversammlung. 
 
 
 

Der Vorstand 

 
 

§ 7 

Zusammensetzung des Vorstands 

 
(1) Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Personen. Die Bestellung von stellvertretenden 
Mitgliedern des Vorstands ist zulässig. Diese haben in Bezug auf die Vertretung der Gesellschaft 
nach außen dieselben Rechte wie die ordentlichen Mitglieder des Vorstands. 
 
(2) Die Bestimmung der Anzahl sowie die Bestellung der ordentlichen Vorstandsmitglieder und 
der stellvertretenden Vorstandsmitglieder, der Abschluss der Anstellungsverträge sowie der Wider-
ruf der Bestellung erfolgen durch den Aufsichtsrat, ebenso kann der Aufsichtsrat ein Mitglied des 
Vorstands zum Vorstandsvorsitzenden oder zum Sprecher des Vorstandes sowie weitere Vor-
standsmitglieder zu stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden oder Sprechern ernennen. 
 
 

§ 8 

Geschäftsordnung des Vorstands 

 
Der Aufsichtsrat erlässt eine Geschäftsordnung für den Vorstand. Der Geschäftsverteilungsplan 
bedarf seiner Zustimmung. 
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§ 9 

Gesetzliche Vertretung der Gesellschaft 

 
Die Gesellschaft wird gesetzlich vertreten 
 
a) durch ein Mitglied des Vorstands, wenn ihm der Aufsichtsrat die Befugnis zur Alleinvertre-
tung erteilt hat; 
b) durch zwei Vorstandsmitglieder; 
c) durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen. 
 
Der Aufsichtsrat kann einzelnen oder allen Vorstandsmitgliedern für Rechtsgeschäfte, die der Vor-
stand mit sich als Vertreter Dritter im Namen der Gesellschaft abschließt, Befreiung von den Be-
schränkungen des § 181 BGB erteilen. § 112 AktG bleibt unberührt. 
 
Generelle Vollmachten zur rechtsgeschäftlichen Vertretung der Gesellschaft (Prokura oder Hand-
lungsvollmachten) dürfen nur in der Weise erteilt werden, dass die Gesellschaft durch zwei Perso-
nen vertreten wird. 
 
 

§ 10 

Beschränkung der Geschäftsführungsbefugnis des Vorstands 

 
Der Vorstand ist der Gesellschaft gegenüber verpflichtet, die Beschränkungen einzuhalten, die 
sich aus den Bestimmungen des Gesetzes, der Satzung und der Geschäftsordnung für den Vor-
stand (§ 8) oder aus einem Beschluss der Hauptversammlung nach § 119 AktG ergeben. 
 
 

Der Aufsichtsrat 

 
 

§ 11 

Zusammensetzung des Aufsichtsrats 

 
(1) Der Aufsichtsrat besteht aus drei Mitgliedern. 
 
(2) Soweit die Hauptversammlung nicht bei der Wahl für einzelne der von ihr zu wählenden 
Mitglieder oder für den Gesamtaufsichtsrat einen kürzeren Zeitraum beschließt, werden die Auf-
sichtsratsmitglieder bis zur Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung bestellt, die über die 
Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt. Das Jahr, in 
welchem die Amtszeit beginnt, wird nicht mitgerechnet. 
 
 
(3) Für Aufsichtsratsmitglieder können Ersatzmitglieder gewählt werden, die in einer bei der 
Wahl festgelegten Reihenfolge an die Stelle vorzeitig ausgeschiedener Aufsichtsratsmitglieder 
treten. 
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(4) Wird ein Aufsichtsratsmitglied anstelle eines ausscheidenden Mitglieds gewählt, so besteht 
sein Amt für den Rest der Amtsdauer des ausscheidenden Mitglieds. Tritt ein Ersatzmitglied an die 
Stelle des Ausscheidenden, so erlischt sein Amt mit Beendigung der nächsten Hauptversammlung, 
in der mit einer Mehrheit, die mindestens drei Viertel der abgegebenen Stimmen umfasst, ein neu-
es Aufsichtsratsmitglied gewählt wird, spätestens jedoch mit Ablauf der Amtszeit des ausgeschie-
denen Aufsichtsratsmitglieds. 
 
(5) Die Mitglieder und die Ersatzmitglieder des Aufsichtsrats können ihr Amt durch eine an den 
Vorsitzenden des Aufsichtsrats oder an den Vorstand zu richtende schriftliche Erklärung unter Ein-
haltung einer Frist von drei Monaten niederlegen. 
 
 

§ 12 

Aufgaben und Befugnisse des Aufsichtsrats 

 
(1) Der Aufsichtsrat hat alle Aufgaben und Rechte, die ihm durch das Gesetz, die Satzung oder 
in sonstiger Weise zugewiesen werden. Dem Aufsichtsrat steht auch das Recht zu, die Hauptver-
sammlung einzuberufen. 
 
(2) Der Aufsichtsrat ist zur Vornahme von Satzungsänderungen berechtigt, die nur die Fas-
sung betreffen. 
 
(3) Der Aufsichtsrat bestimmt in der Geschäftsordnung des Vorstands, welche Arten von Ge-
schäften nur mit seiner Zustimmung vorgenommen werden dürfen. Er kann ferner durch Beschluss 
anordnen, dass weitere Arten von Geschäften seiner Zustimmung bedürfen. 
 
(4) Der Aufsichtsrat hat zu jeder Zeit das Recht, die gesamte Geschäftsführung des Vorstands 
zu überwachen und dem gemäß alle Bücher und Schriften sowie die Vermögensgegenstände der 
Gesellschaft einzusehen und zu prüfen. 
 
 
(5) Der Vorstand hat dem Aufsichtsrat laufend in dem vom Gesetz festgelegten Umfang zu 
berichten. Darüber hinaus kann der Aufsichtsrat einen Bericht verlangen über Angelegenheiten der 
Gesellschaft, über ihre rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen zu verbundenen Unternehmen 
sowie über geschäftliche Vorgänge bei diesen Unternehmen, die für die Lage der Gesellschaften 
von erheblicher Bedeutung sein können. 
 
 

§ 13 

Willenserklärungen 

 
(1) Willenserklärungen des Aufsichtsrats und seiner Ausschüsse werden namens des Auf-
sichtsrats durch den  Vorsitzenden oder, im Falle seiner Verhinderung, durch dessen Stellvertreter 
abgegeben. 
 
(2) Ständiger Vertreter des Aufsichtsrats gegenüber Dritten, insbesondere gegenüber Gerich-
ten und Behörden  sowie gegenüber dem Vorstand ist der Vorsitzende oder, im Falle seiner Ver-
hinderung, dessen Stellvertreter. 
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§ 14 

Der Vorsitzende des Aufsichtsrats und sein Stellvertreter 

 
(1) Der Aufsichtsrat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und einen Stellvertreter für die 
in   § 11 Absatz 2 dieser Satzung bestimmte Amtszeit. Die Wahl erfolgt im Anschluss an die 
Hauptversammlung, in der die Aufsichtsratsmitglieder bestellt worden sind, in einer ohne besonde-
re Einberufung stattfindenden Sitzung. Scheidet der Vorsitzende oder sein Stellvertreter vor Ablauf 
der Amtszeit aus seinem Amt aus, so hat der Aufsichtsrat eine Neuwahl für die restliche Amtszeit 
des Ausgeschiedenen vorzunehmen. 
 
(2) Sind der Vorsitzende und dessen Stellvertreter an der Ausübung ihrer Obliegenheiten ver-
hindert, so hat diese Obliegenheiten für die Dauer der Verhinderung das an Lebensjahren älteste 
Aufsichtsratsmitglied zu übernehmen. 
 
 

§ 15 

Geschäftsordnung und Ausschüsse 

 
(1) Der Aufsichtsrat gibt sich eine Geschäftsordnung. 
 
(2) Der Aufsichtsrat kann aus seiner Mitte Ausschüsse bilden und deren Aufgaben und Befug-
nisse festsetzen. 
 
(3) Der Aufsichtsrat und die Ausschüsse können sich bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben 
der Unterstützung sachverständiger Personen bedienen. Sie können zu ihren Sitzungen Sachver-
ständige und Auskunftspersonen hinzuziehen. 
 
(4) § 13 Absatz 2 der Satzung gilt für Ausschüsse entsprechend. 
 
 

§ 16 

Einberufung 

 
(1) Der Aufsichtsrat muss einmal im Kalendervierteljahr einberufen werden. Jedes Aufsichts-
ratsmitglied oder der Vorstand kann unter Angabe des Zwecks und der Gründe verlangen, dass 
der Vorsitzende des Aufsichtsrats unverzüglich den Aufsichtsrat einberuft. Die Sitzung muss bin-
nen zwei Wochen nach der Einberufung stattfinden. Wird dem Verlangen nicht entsprochen, so 
kann das Aufsichtsratsmitglied oder der Vorstand unter Mitteilung des Sachverhalts und der Anga-
be einer Tagesordnung selbst den Aufsichtsrat einberufen. 
 
(2) Die Sitzungen des Aufsichtsrats werden durch den Vorsitzenden, im Falle seiner Verhinde-
rung durch dessen Stellvertreter, mit einer Frist von 14 Tagen schriftlich einberufen. Bei der Be-
rechnung der Frist werden der Tag der Absendung der Einladung und der Tag der Sitzung nicht 
mitgerechnet. In dringenden Fällen kann der Vorsitzende die Frist abkürzen und mündlich, fern-
mündlich, fernschriftlich, per Fax oder E-Mail einberufen. 
 
(3) Mit der Einladung sind die Gegenstände der Tagesordnung mitzuteilen und Beschlussvor-
schläge zu übermitteln. 
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§ 17 

Beschlussfassung 

 
(1) Der Vorsitzende des Aufsichtsrats oder im Falle seiner Verhinderung dessen Stellvertreter 
kann eine einberufene Sitzung vor der Eröffnung vertagen. 
 
(2) Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig nach Maßgabe der gesetzlichen Regelung (§ 108 Abs. 2 
und 3 AktG). 
 
(3) Den Vorsitz führt der Vorsitzende des Aufsichtsrats. Der Vorsitzende bestimmt die Reihen-
folge, in der die Gegenstände der Tagesordnung verhandelt werden, sowie die Art und Reihenfol-
ge der Abstimmungen. 
 
(4) Beschlüsse des Aufsichtsrats werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst, soweit das 
Gesetz nichts anderes bestimmt. Dies gilt auch für Wahlen. 
 
(5) Ein abwesendes Aufsichtsratsmitglied kann seine schriftliche Stimmabgabe durch ein ande-
res Aufsichtsratsmitglied überreichen lassen.  
 
(6) Eine Beschlussfassung durch schriftliche, fernmündliche oder fernschriftliche Stimmabga-
be, per E-Mail oder Stimmabgabe per Fax ist zulässig, wenn sie der Vorsitzende des Aufsichtsrats 
aus besonderen Gründen anordnet und wenn ihr kein Mitglied widerspricht. Durch fernmündliche, 
schriftliche oder fernschriftliche Stimmabgabe per E-Mail oder Stimmabgabe per Fax gefasste Be-
schlüsse sind nachträglich zu bestätigen. Im Übrigen gelten die vorstehenden Bestimmungen ent-
sprechend. 
 
(7) Die Unwirksamkeit eines Aufsichtsratsbeschlusses kann nur innerhalb eines Monats nach 
Kenntnis des Beschlusses durch Klage geltend gemacht werden. 
 
 

§ 18 

Niederschrift 

 
Über die Beschlüsse und Sitzungen des Aufsichtsrats und seiner Ausschüsse ist eine Niederschrift 
zu fertigen, die von dem Leiter der jeweiligen Sitzung oder im Falle des § 17 Absatz 6 vom Vorsit-
zenden des Aufsichtsrats zu unterzeichnen ist. 
 
 

§ 19 

Schweigepflicht 

 
(1) Über vertrauliche Angaben und Geheimnisse der Gesellschaft, namentlich Betriebs- oder 
Geschäftsgeheimnisse, die ihnen durch ihre Tätigkeit bekannt geworden sind, haben die Aufsichts-
ratsmitglieder Stillschweigen zu bewahren. Bei Sitzungen des Aufsichtsrats anwesende Personen, 
die nicht Aufsichtsratsmitglieder sind, sind zur Verschwiegenheit ausdrücklich zu verpflichten. 
 
(2) Beabsichtigt ein Aufsichtsratsmitglied, Informationen an Dritte weiterzugehen, so hat er dies 
dem Aufsichtsrat zuvor unter Bekanntgabe der Personen, an die die Information erfolgen soll, mit-
zuteilen. Dem Aufsichtsrat ist vor Weitergabe der Information Gelegenheit zur Stellungnahme zu 
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geben, ob die Weitergabe der Information mit dem Absatz 1 vereinbar ist. Die Stellungnahme wird 
durch den Vorsitzenden abgegeben. 
 
 

§ 20 

Vergütung des Aufsichtsrats 

 

(1) Jedes Mitglied des Aufsichtsrats erhält für jedes volle Geschäftsjahr seiner Zugehörigkeit 
zum Aufsichtsrat eine feste Grundvergütung, die von der Hauptversammlung durch Beschluss 
festgelegt wird und zahlbar ist nach Ablauf des Geschäftsjahres. Der Vorsitzende des Aufsichts-
rats erhält den doppelten und der Stellvertreter den eineinhalbfachen Betrag der festen Grundver-
gütung. 
 
(2)  Mitglieder des Aufsichtsrats, die dem Aufsichtsrat nicht während eines vollen Geschäftsjah-
res angehört haben, erhalten die Vergütung gemäß Absatz 1 entsprechend der Dauer ihrer Auf-
sichtsratszugehörigkeit. Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten ferner Ersatz aller Auslagen so-
wie Ersatz der etwa auf ihre Vergütung und Auslagen zu entrichtenden Umsatzsteuer. 
 
(3) Zugunsten der Mitglieder des Aufsichtsrats kann eine Haftpflichtversicherung zur Absiche-
rung der Risiken aus der Wahrnehmung ihrer Aufgaben als Aufsichtsrat (Directors und Officers 
Liability Insurance - D & O-Versicherung) mit einer Gesamtprämie von bis zu Euro 30.000,00 ab-
geschlossen werden. 
 

 

Die Hauptversammlung 

 
 

§ 21 

Einberufung der Hauptversammlung 

 
(1) Die Hauptversammlung findet am Sitz der Gesellschaft, am Sitz einer Niederlassung oder 
Tochtergesellschaft der Gesellschaft oder am Sitz einer deutschen Wertpapierbörse statt.  Der 
Hauptversammlungsort ist in der Einladung anzugeben. 
 
(2) Die Hauptversammlung wird durch den Vorstand oder in den gesetzlich vorgeschriebenen 
Fällen durch den Aufsichtsrat einberufen. 
 
(3) Die ordentliche Hauptversammlung wird innerhalb der ersten acht Monate eines jeden Ge-
schäftsjahres abgehalten. Außerordentliche Hauptversammlungen können sooft einberufen wer-
den, wie es im Interesse der Gesellschaft erforderlich erscheint. 
 
(4) Die Einberufung erfolgt durch einmalige Bekanntmachung im Bundesanzeiger. Darüber 
hinausgehende gesetzliche Veröffentlichungspflichten bleiben unberührt. Die Hauptversammlung 
ist, soweit gesetzlich nichts Abweichendes bestimmt ist, mindestens 36 Tage vor dem Tag der 
Hauptversammlung einzuberufen. Der Tag der Hauptversammlung und der Tag der Einberufung 
sind nicht mitzurechnen. 
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§ 22 

Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung 

(1) Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejeni-
gen Aktionäre berechtigt, die sich zur Hauptversammlung angemeldet und der Gesellschaft ihren 
Anteilsbesitz nachgewiesen haben. Der Nachweis des Anteilsbesitzes muss durch eine von dem 
depotführenden Institut in Textform erstellte und in deutscher oder englischer Sprache abgefasste 
Bescheinigung erfolgen und sich auf den Beginn des einundzwanzigsten Tages vor der Hauptver-
sammlung beziehen. Die Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes müssen der Gesell-
schaft jeweils mindestens sechs Tage vor der Hauptversammlung unter der in der Einberufung 
hierfür mitgeteilten Adresse zugehen. Der Tag der Hauptversammlung und der Tag des Zugangs 
sind nicht mitzurechnen. 

(2) Die Gesellschaft ist berechtigt, bei Zweifeln an der Richtigkeit oder Echtheit des Nachwei-
ses des Anteilsbesitzes einen geeigneten weiteren Nachweis zu verlangen. Wird der Nachweis 
nicht oder nicht in gehöriger Form erbracht, kann die Gesellschaft den Aktionär zurückweisen. 

(3)  Der Vorstand ist ermächtigt, die auszugsweise oder vollständige Bild- und Tonübertragung 
der Hauptversammlung in einer näher von ihm zu bestimmenden Weise zuzulassen. Die Übertra-
gung kann auch in einer Form erfolgen, zu der die Öffentlichkeit uneingeschränkt Zugang hat. 
Macht der Vorstand von den Ermächtigungen nach vorstehenden Sätzen Gebrauch, ist dies zu-
sammen mit der Einberufung der Hauptversammlung bekannt zu machen.  

(4)  Der Vorstand ist ermächtigt vorzusehen, dass Aktionäre an der Hauptversammlung auch 
ohne Anwesenheit an deren Ort und ohne einen Bevollmächtigten teilnehmen und sämtliche oder 
einzelne ihrer Rechte ganz oder teilweise im Wege elektronischer Kommunikation ausüben kön-
nen (Online-Teilnahme). Der Vorstand ist auch ermächtigt, nähere Bestimmungen zum Umfang 
und Verfahren der Online-Teilnahme zu treffen. Macht der Vorstand von den Ermächtigungen 
nach vorstehenden Sätzen Gebrauch, sind die aufgrund der Ermächtigung getroffenen Bestim-
mungen zusammen mit der Einberufung der Hauptversammlung bekannt zu machen. 

 
 

§ 23 

Stimmrecht 

 
(1) Jede Stückaktie gewährt eine Stimme. 
 
(2) Das Stimmrecht kann durch einen Bevollmächtigten ausgeübt werden. Die Erteilung der 
Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft be-
dürfen der Textform. Der Widerruf kann auch durch persönliches Erscheinen zur Hauptversamm-
lung erfolgen. In der Einberufung kann eine Erleichterung der Textform bestimmt werden. § 135 
AktG bleibt unberührt. Bevollmächtigt ein Aktionär mehr als eine Person, so kann die Gesellschaft 
eine oder mehrere von diesen zurückweisen. 
 
(3) Solange Aktienurkunden nicht ausgegeben sind, werden in der Einladung zur Hauptver-
sammlung die Voraussetzungen bestimmt, unter denen die Aktionäre ihr Stimmrecht in der Haupt-
versammlung ausüben können. 
 
(4)  Der Vorstand ist ermächtigt vorzusehen, dass Aktionäre auch ohne Teilnahme an der 
Hauptversammlung ihre Stimmen schriftlich oder im Wege elektronischer Kommunikation abgeben 
dürfen (Briefwahl). Der Vorstand ist auch ermächtigt, nähere Bestimmungen zum Verfahren der 
Briefwahl zu treffen. Macht der Vorstand von den Ermächtigungen nach vorstehenden Sätzen Ge-
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brauch, sind die aufgrund der Ermächtigung getroffenen Bestimmungen zusammen mit der Einbe-
rufung der Hauptversammlung bekannt zu machen. 
 
 

§ 24 

Vorsitz in der Hauptversammlung 

 
(1) Zum Vorsitz in der Hauptversammlung ist der Vorsitzende des Aufsichtsrats berufen. Im 
Falle seiner Verhinderung bestimmt er ein anderes Aufsichtsratsmitglied, das diese Aufgabe wahr-
nimmt. Ist der Vorsitzende verhindert und hat er niemanden zu seinem Vertreter bestimmt, so leitet 
die Hauptversammlung ein von den Anteilseignervertretern im Aufsichtsrat gewähltes Aufsichts-
ratsmitglied. 
 
(2) Der Vorsitzende leitet die Verhandlungen und bestimmt die Reihenfolge der Verhandlungs-
gegenstände sowie die Form der Abstimmung. Der Vorsitzende kann das Frage- und Rederecht 
der Aktionäre zeitlich angemessen beschränken; er kann insbesondere bereits zu Beginn oder 
während der Hauptversammlung den zeitlichen Rahmen für den ganzen Verlauf der Hauptver-
sammlung, für die Aussprache zu den einzelnen Tagesordnungspunkten sowie für den einzelnen 
Frage- und Redebeitrag angemessen festsetzen. 
 
 

§ 25 

Beschlussfassung der Hauptversammlung 

 
(1) Die Beschlüsse der Hauptversammlung bedürfen der einfachen Mehrheit der abgegebenen 
Stimmen, soweit nicht das Gesetz zwingend etwas anderes vorschreibt. In den Fällen, in denen 
das Gesetz eine Mehrheit des bei der Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals erfordert, ge-
nügt, sofern nicht durch Gesetz eine größere Mehrheit zwingend vorgeschrieben ist, die einfache 
Mehrheit des vertretenen Grundkapitals. Dabei gilt Stimmenthaltung nicht als Stimmabgabe. 
 
(2) Im Falle der Stimmengleichheit gilt, ausgenommen bei Wahlen, ein Antrag als abgelehnt. 
 
(3) Sofern bei Wahlen im ersten Wahlgang die einfache Stimmenmehrheit nicht erreicht wird, 
findet eine Stichwahl zwischen den beiden Personen statt, die die höchsten Stimmzahlen erhalten 
haben. Bei gleicher Stimmzahl im zweiten Wahlgang entscheidet das Los. 
 
 

§ 26 

Niederschrift über die Hauptversammlung 

 
Für die Niederschrift über die Verhandlungen der Hauptversammlung gelten die gesetzlichen Best-
immungen. 
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IV. Jahresabschluss, Lagebericht und Verwendung des Bilanzgewinns 

 
 
§ 27 

Geschäftsjahr, Jahresabschluss und Lagebericht,  
Entlastung des Vorstands und Aufsichtsrats 

 
(1) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
 
(2) Der Vorstand hat den Lagebericht und den Jahresabschluss für das vergangene Ge-
schäftsjahr in den ersten drei Monaten eines jeden Geschäftsjahres aufzustellen und unverzüglich 
dem Aufsichtsrat vorzulegen. Zugleich hat der Vorstand dem Aufsichtsrat den Vorschlag für den 
Beschluss der Hauptversammlung über die Verwendung des Bilanzgewinns vorzulegen. 
 
Der Aufsichtsrat erteilt dem Abschlussprüfer den Prüfungsauftrag für den Jahres- und Konzernab-
schluss. 
 
(3) Der Jahresabschluss, der Lagebericht, der Bericht des Aufsichtsrats und der Vorschlag des 
Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns sind von der Einberufung an über die Internet-
seite der Gesellschaft zugänglich zu machen. 
 
(4) Die Hauptversammlung beschließt alljährlich, nach Entgegennahme des gemäß §171 Ab-
satz 2 AktG vom Aufsichtsrat zu erstattenden Berichts, in den ersten acht Monaten des Geschäfts-
jahres über die Entlastung des Vorstands und des Aufsichtsrats, über die Verwendung des Bilanz-
gewinns, über die Wahl des Abschlussprüfers und in den im Gesetz vorgesehenen Fällen über die 
Feststellung des Jahresabschlusses. 
 
(5) Stellen Vorstand und Aufsichtsrat den Jahresabschluss fest, so können sie von dem Jahre-
süberschuss, der nach Abzug der in den gesetzlichen Rücklagen einzustellenden Beträgen und 
eines etwaigen Verlustvortrags verbleibt, bis zu 80 % in eine andere Gewinnrücklage einstellen, 
sofern die anderen Gewinnrücklagen die Hälfte des Grundkapitals nicht übersteigen oder nach 
Einstellung übersteigen würden. 
 
 

§ 28 

Schlussbestimmungen 

 
(1) Soweit in dieser Satzung keine abweichenden Bestimmungen enthalten sind, sollen die 
Vorschriften des Aktiengesetzes in ihrer jeweiligen Fassung gelten. 
 
(2) Sollten einzelne Bestimmungen dieser Satzung unwirksam sein oder werden, so bleibt die 
Satzung im übrigen gültig. Die unwirksame Bestimmung ist dann so zu ersetzen bzw. zu ergänzen, 
dass der mit ihr verfolgte wirtschaftliche Zweck weitestgehend erreicht wird. 
 

 
 
 
 
 


